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Tagesordnungen
des Rates, seiner Ausschüsse,

der Bezirksvertretungen und Beiräte

In der 31. KW 2024
finden keine Sitzungen statt.

Öffentliche
Zustellungen

Für Ali Ben Younes
*24.12.1976, wohnhaft: Unionstraße 33, 44137 Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
str. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:

Gebührenbescheide vom 16.07.2024.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.

Dortmund, 16.07.2024

Für Oleksii Ivanov
*21.12.1985, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Zuweisung

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 

geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 17.07.2024

Für Marharyta Ivanova
*05.02.1989, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Zuweisung

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 17.07.2024

Für Nenad Tecec
letzte bekannte Anschrift: Leyentalstraße 61, 47799 
Krefeld, liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt, Löwenstr. 11, 44135 Dortmund, Zimmer 239, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Gewerbesteuerhaftungsbescheid vom 17.07.2024, 
Kassenzeichen 011368381 D.

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Mittwoch und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Empfang 
genommen werden. Diese Schriftstücke sind nach § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden 
Fassung, an dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem 
seit dem Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder 
Bekanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Dortmund, 17.07.2024
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Für Ergün Özer *05.03.1983 und 
Carmen-Ionela Ciuculescu *03.02.1992,
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Einweisung vom 18.07.2024 zum 
Aktenzeichen 3717-2688

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.

Dortmund, 18.07.2024

Für die Nowak Bau GmbH
vertreten durch den GF Tomasz Nowak, zuletzt bekannte 
Anschrift Heroldstraße 2, 44145 Dortmund, liegt bei der 
Stadt Dortmund - Stadtkasse und Steueramt -, Löwenstr. 
11, 44135 Dortmund, Zimmer 246, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 

Zinsbescheid für die Jahre 2018-2021 vom 
22.04.2024 
Kassenzeichen 011 340 681 D und 021 340 684 D

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
und Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der 
Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt gem. §1 in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW. 
S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 
zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung - als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, den 18.07.2024

Für Magda Elzbieta Kremser
*21.11.1995, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Aktenzeichen 3717-F0440
(Gebührenbescheid vom 10.06. und 18..07.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 18.07.2024

Für Yacine Madani
*23.09.1991, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Einweisung vom 18.07.2024 zum 
Aktenzeichen 3702-0508

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 18.07.2024
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Für Sandra Hesse
*04.10.1989, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Aktenzeichen 3717-F0516
(Gebührenbescheid vom 19.07.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 19.07.2024

Für Sukai Bojang
*28.12.2000 unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufent-
haltes in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkir-
chenstr. 15, 44263 Dortmund 

- Aktenzeichen 3717-F0502 
(Gebührenbescheid vom 19.07.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 19.07.2024

Für Ewa Helena Gorgon
*09.12.1977, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufent-
haltes in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkir-
chenstr. 15, 44263 Dortmund 

 - Aktenzeichen 3717-F0503 
(Gebührenbescheid vom 19.07.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 19.07.2024

Für Fatima Fezzou
*01.01.1974, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufent-
haltes in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkir-
chenstr. 15, 44263 Dortmund 

Aktenzeichen 3717-F0504 
(Gebührenbescheid vom 19.07.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 19.07.2024
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Für Herrn Marouane Haddaji
zuletzt wohnhaft Schwanenwall 28, 44135 Dortmund 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Entenpoth 36, 
Gebäude D, Zimmer 0.09, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit: 

Schreiben vom 22.07.2024
Aktenzeichen 3000-0-3531-0616

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. 

Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen –gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es 
bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 22.07.2024

Für Irena Kuzeva, Baraah Nasser, Daniela Boc, Doris 
Marianne Dosquet, Eva Peteri, Renata Piekarska, Pavli-
na Pavlova, Agnieszka Monika Opalinska, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Kuzeva, Irena *09.08.1999 -  
Aktenzeichen 3717-F0505 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Nasser, Baraah *01.11.1999 - 
Aktenzeichen 3717-F0508 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Boc, Daniela *27.08.1988 - 
Aktenzeichen 3717-F0509 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Dosquet, Doris Marianne *26.02.1960 - 
Aktenzeichen 3717-F0510 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Peteri, Eva *30.12.1981 - 
Aktenzeichen 3717-F0513 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Piekarska, Renata *10.05.1979 - 
Aktenzeichen 3717-F0514 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Pavlova, Pavlina *08.04.1978 - 
Aktenzeichen 3717-F0515 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)
Opalinska, Agnieszka Monika *26.09.1976 - 
Aktenzeichen 3717-F0517 (Gebührenbescheid 
23.07.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 23.07.2024

Für Valentin-Cristian Nebritas,
wohnhaft: RO-000000 Salaj, Strada Gheorghe Doja Nr. 
138, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt
6–8, Zimmer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 22.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi CB 
785 693 491.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024
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Für Krzysztof Andrzej Maciejewski,
wohnhaft: PL-62-045 Pniewy, Ul. Cwowecka 12-8, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 19.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi CA 
715 175 882.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Mathias Johannes Hendrikus Geven,
wohnhaft: NL-5741 NT Beek en Donk, Sonatestraat 9, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 23.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
561 299 013.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Zbigniew Marek Gluch,
wohnhaft: PL-66-450 Lubczyno, Nr. 10, liegt beim Rechtsamt 
der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 200,
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 06.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
715 005 308.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Ahmad Aboud,
wohnhaft: RO-300000 Timisoara, Strada Ion Monoran 9, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 15.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AA 
785 471 642.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024
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Für Tomacz Gazkia,
wohnhaft: PL-97-410 Kleszczow, ul. Sportowa 11, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 19.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
777 796 163.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Anthony B G Vioto,
wohnhaft: B-4031 Liège, Rue D´Ougrée 1910011, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 06.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi BD 
777 892 804.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Jan Krzysztof Alagierski,
wohnhaft: PL-90-519 Lódz, Gdanska 1237, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 200,
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 28.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AA 
785 680 187.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Vladislaw Kotenko,
wohnhaft: USA-11214 Brooklyn NY, 871023RD AVE APT 1R, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6–8, Zimmer 212, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 07.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AK 
715 008 447.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024
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Für Murtazi Abduladze,
wohnhaft: PL-50-436 Wroclaw, Ul. Waleriana Lukasinskiego 
1315, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 16.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AA 
777 822 903.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Tomasz Golba,
wohnhaft: PL-39-340 Padew Narndowa, Zaduszniki 1, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 29.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
777 798 298.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.
Dortmund, 23.07.2024

Für Hasan Alsabbagh,
zuletzt wohnhaft: 45891 Gelsenkirchen, Cranger Straße 194, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt
6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 25.01.2024, Aktenzeichen 30/Owi AA 
714 860 816.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Jakub Slavik,
wohnhaft: CZ-28401 Kutna Hora, Vroy Dolni Bucice 28. Rijna 
c.p. 37, liegt beim Rechtsamt der Stadt
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 204, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:

Bescheid vom 19.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi BB 
715 116 460.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024
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Für Gabriel Gabor,
zuletzt wohnhaft: o.f.W, o.f.W, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes
Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 11.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
715 089 331.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Herbert Piotr Baron,
wohnhaft: PL-44-131 Jasiona, Ul. Boczna 4, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206,
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 03.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AB 
777 907 364.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Maximilian-Laviniu Hepes,
wohnhaft: B-0000 Jud.BH.Mun.oradea, str. Dr. louis pasteur 
nr 56, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6–8, Zimmer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 18.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi AH 
715 135 899.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Für Razvan Constantin,
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Schleswiger Str. 46, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 21.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AD 
715 134 132.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 23.07.2024

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Ungültigkeitserklärung des Dienstausweises von 
Frau Tanja Gillmeister, FB 33 – Bürgerdienste, ausge-
stellt am 07.05.2019 

Der Dienstausweis von Frau Tanja Gillmeister, FB 33 – 
Bürgerdienste, ausgestellt am 07.05.2019, ist verloren 
gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Ungültigkeitserklärung des Dienstausweises von Frau 
Anke Keßling, FB 33 –Bürgerdienste, ausgestellt am 
07.05.2019 

Der Dienstausweis von Frau Anke Keßling, FB 33 –Bür-
gerdienste, ausgestellt am 07.05.2019, ist verloren ge-
gangen und wird hiermit für ungültig erklärt.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Der in die Bezirksvertretung Dortmund – Innen-
stadt-West gewählte Kandidat,

Herr Benjamin Hartmann,

ist am 04.07.2024 aus der Bezirksvertretung ausge-
schieden.

Nachfolgerin nach dem Listenwahlvorschlag der Partei 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist 
Frau   Jenny Brunner 
geboren: 1990 in Zwickau
wohnhaft: 44137 Dortmund
Email-Adresse oder Postfach: j.brunner@posteo.de

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats nach 
erfolgter Bekanntmachung Einspruch bei den Bürger-
diensten -Kommunales Wahlbüro-, Königswall 25-27, 
44137 Dortmund erhoben werden.
Über einen etwaigen Einspruch entscheidet der Wahlleiter.

Dortmund, den 26.07.2024

Norbert Dahmen
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung

Jahresabschluss 2023 der H-Bahn-Gesellschaft 
Dortmund mbH

Die Gesellschafterversammlung der H-Bahn-Gesellschaft 
Dortmund mbH hat am 07.05.2024 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2023 festgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
12.08.2024 bis zum 16.08.2024 und vom 19.08.2024 
bis zum 23.08.2024 jeweils von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
in der Leit¬warte der H-Bahn-Gesellschaft Dortmund 
mbH, Emil-Figge-Straße 71 c (Einfahrt 3), 44227 Dort-
mund, zur Einsichtnahme aus.

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts beauftragte Wirtschafts-prüfer, Dipl.-Kfm. 
Michael Herdramm, Dortmund, hat am 27.02.2024 fol-
genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprü-
fers:

An die H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH, Dortmund

Prüfungsurteile
  
Ich habe den Jahresabschluss der H-Bahn-Gesellschaft 
Dortmund mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lage-
bericht der H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezem-
ber 2023 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile
  
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 
Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
• identifiziere und beurteile ich die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, plane und führe Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolosen 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.
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• gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteile ich die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

 Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.

 Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteile ich Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

• beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens.

• führe ich Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe 
ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
im internen Kontrollsystem, die ich während unserer 
Prüfung feststelle.“

Dortmund, den 17. Juli 2024

H-BAHN-GESELLSCHAFT DORTMUND MBH

Dipl.-Ing. Elmar Middeldorf
- Geschäftsführer - 
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Öffentliche Ausschreibungen 
und Vergaben

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                               

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund hat nachfolgend näher beschriebene Baumaßnah-
me nach freihändiger Ausschreibung vergeben.

Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des 
Finanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie und des Minis-
teriums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 2009 -AZ: 
121 – 80-20/02-
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszent-

rum, Abt. 19/3, Viktoriastr. 15, 44135 Dortmund, 
Tel.: 0231 / 50 – 25430,  Fax.: 0231 / 50 – 29458, 
E-Mail: smattheis@stadtdo.de

b) Freihändige Ausschreibung, Vergabe-Nr.: B158/24            
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:

Paul-Ehrlich-Berufskolleg, 
Gewerk: Sporthalle, Schadstoffsanierung

d) in Dortmund
e) Beauftragtes Unternehmen: Dest GmbH, Sitz: Am 

Kaisershecken 39, 46514 Schermbeck

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch ein 
offenes Verfahren nach VgV zu vergeben:

„SiGeKo Brücke Franziusstr.“.

Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://evergabe.
nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                      

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebene Leis-
tung nach öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.

Ausschreibung: 
Rahmenvertrag über die Lieferung von Funktions-
mobiliar 
(L492/24)

Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebots-abgabe 

auffordernden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und 
Beschaffungszentrum, 19/2, Viktoria-straße 15, 
44122 Dortmund.  

Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag erteilenden 
Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszent-
rum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die Ange-
bote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: 
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-platz 
Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die 
Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen er-
forderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein unein-
geschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen 
Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich
unter: www.evergabe.nrw.de

b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach der 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote ein-
zureichen sind: Angebote sind ausschließlich elektro-
nisch einzureichen.

d) Art und Umfang der Leistung: Bei der auszu-schrei-
benden Leistung handelt es sich um die Liefe-rung 
von funktionalen Tischen, Kleinmöbeln (Los 1) und 
Polstermöbeln (Los 2) für das Personal und Besucher 
der FABIDO-Einrichtungen für einen Zeitraum von 4 
Jahren gemäß Leistungsbeschrei-bung.

e) Ort der Leistungserbringung: Dortmund.
f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: Die Aus-

schreibung erfolgt losweise.
g) Zulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote 

sind nicht zugelassen.
h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-frist: 

siehe Vergabeunterlagen. 
i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-

gabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-gesehen 
werden können: Elektronische Bereitstel-lung auf 
dem Vergabemarktplatz Metropole Ruhr (Zu den 
unter http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
herun-tergeladen und Nachrichten der Vergabestelle 
einge-sehen werden.)

j) Angebotsfrist: 07.08.2024, 20:00 Uhr Bindefrist: 
10.10.2024

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine.
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l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Anga-be der 
Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Ver-
gabeunterlagen

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-legen-
de Unterlagen, die für die Beurteilung der Eignung 
des Bewerbers oder Bieters verlangt werden: Nach 
gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle 
sind vom Bieter Angaben zu machen und Erklärun-
gen abzugeben. Die Aufforderung durch die Ver-
gabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per E-Mail an die 
Vergabestelle gesandt werden:

a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/innen und Pro-
dukt-portfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung)

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der 
besonde-ren Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten drei 
Geschäftsjahre.

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber.

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z.B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens.

 Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren 
ist zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann.

 Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Kran-kenkasse). Kopien der verlang-
ten Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses 
gilt auch, wenn das Original den Vermerk „Nur 
im Original oder als beglaubigte Kopie“ trägt.

 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle 
der verlangten Unterlagen und Angaben den 
Namen und das Ordnungsmerkmal angeben, 
unter der sie bei einer Präqualifizierungsstelle 
eingetragen sind.

 
 Zusätzliche Angaben:
 Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 

Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von 
Kor-ruption in der öffentlichen Verwaltung“ 
vom 26.04.2005 - IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 
gebunden.

 Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer 
Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, 
der den Zuschlag erhalten soll, den Nachunter-
nehmer und den Verleiher von Arbeitskräften 
einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
beim Bundesamt für Justiz anfordern.

 Subunternehmer:
 Bei der Beauftragung von Subunternehmen 

oder der sonstigen Einschaltung Dritter können 
sich die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungs-
fähigkeit und Fachkunde auch dieser Unter-
nehmen bedienen. Bei Angebotsabgabe in 
Verbindung mit einem Subun-ternehmer ist 
eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftrags-
erfüllung einzureichen. Darüber hinaus ist von 
den Bietern anzugeben, in welcher Höhe sie 
beabsichtigen, Leistungen an Subunternehmen 
zu vergeben.

 Bietergemeinschaften:
 Die Anforderungen an Bietergemeinschaften 

sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen 

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Vergabe-
unterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen: Der 
Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos

o) Angabe der Zuschlagskriterien: niedrigster Preis

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                  
             
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebene Leis-
tung nach öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.

Ausschreibung:
RV Sportbekleidung 

Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebots-abgabe 

auffordernden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und 
Beschaffungszentrum, 19/2, Viktoria-straße 15, 
44122 Dortmund.  

 Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag ertei-
lenden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und Be-
schaffungszentrum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 
Dortmund.

 Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die An-
gebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: 

 Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de

 Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die 
Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen 
erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein 
uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang 
zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebüh-
renfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de

b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach der 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote ein-
zureichen sind: Angebote sind ausschließlich elektro-
nisch einzureichen.
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d) Art und Umfang der Leistung: Es handelt sich bei der 
auszuschreibenden Leistung um die Liefe-rung von 
diverser Sportbekleidung für die Feuerwehr Dort-
mund über einen Zeitraum von 3 Jahren mit einer 
Verlängerungsoption von einem Jahr ab Auftragser-
teilung. Der umfassende Leistungsbedarf ergibt sich 
aus der produktneutralen Leistungsbeschreibung.

 Ort der Leistungserbringung: Dortmund.
e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: 2 Lose. 
f) Zulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote 

sind nicht zugelassen.
g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: 

siehe Vergabeunterlagen. 
h) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-

gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können: Elektronische Bereitstellung auf dem 
Vergabemarktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und herun-ter-
geladen und Nachrichten der Vergabestelle einge-se-
hen werden.)

i) Angebotsfrist: 19.08.2024, 20:00 Uhr Bindefrist: 
21.10.2024

j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine.
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der 

Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Ver-
gabeunterlagen; VOL/B

l) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzulegen-
de Unterlagen, die für die Beurteilung der Eignung 
des Bewerbers oder Bieters verlangt werden: Nach 
gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle 
sind vom Bieter Angaben zu machen und Erklärun-
gen abzugeben. Die Aufforderung durch die Ver-
gabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per Brief, Fax oder 
E-Mail an die Vergabestelle gesandt werden:

a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung)

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der 
besonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten drei 
Geschäftsjahre.

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rech-nungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber.

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z.B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens.

 Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren 
ist zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann.

 Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-

werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Kran-kenkasse). Kopien der verlang-
ten Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses 
gilt auch, wenn das Original den Vermerk „Nur 
im Original oder als beglaubigte Kopie“ trägt.

 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle 
der verlangten Unterlagen und Angaben den 
Namen und das Ordnungsmerkmal angeben, 
unter der sie bei einer Präqualifizierungsstelle 
eingetragen sind.

 
 Zusätzliche Angaben:
 Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 

Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
26.04.2005 - IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 ge-
bunden.

 Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer 
Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, 
der den Zuschlag erhalten soll, den Nachunter-
nehmer und den Verleiher von Arbeitskräften 
einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister 
beim Bundeskartellamt anfordern.

 
 Subunternehmer:
 Bei der Beauftragung von Subunternehmen 

oder der sonstigen Einschaltung Dritter können 
sich die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungs-
fähigkeit und Fachkunde auch dieser Unter-
nehmen bedienen. Bei Angebotsabgabe in 
Verbindung mit einem Subunternehmer ist 
eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftrags-
erfüllung einzureichen. Darüber hinaus ist von 
den Bietern anzugeben, in welcher Höhe sie 
beabsichtigen, Leistungen an Subunternehmen 
zu vergeben.

 
 Bietergemeinschaften:
 Die Anforderungen an Bietergemeinschaften 

sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen 

m) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Vergabe-
unterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen: Der 
Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos

n) Angabe der Zuschlagskriterien:
 - Preis 30 %
 - Tragekomfort/ Qualität/ Reinigung 50 %
 - Nachhaltigkeitskriterien 20 %

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein Offe-
nes Verfahren zu vergeben.

Leistung:
„Rahmenvertrag über Hygienepapier“ L448/24

Umfang der zu vergebenden Leistungen: Bei der auszu-
schreibenden Leistung handelt es sich um den Abschluss 
eines Rahmenvertrages über die stadtweite Lieferung von 
Toilettenpapier und Handtuchpapier (Los 1) und Hand-
tuchpapier für das Theater Dortmund (Los 2) gemäß 
Leistungsbeschreibung.  

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
offenes Verfahren zu vergeben.

Bauvorhaben:
TEK Steinkühlerweg 235 in Dortmund, B225/24 
Gewerk: Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
   465 cbm  Bodenentsorgung
   340 qm  Baustraße
1.695 qm  Schottertragschicht
   370 qm  Kiestragschicht
   174 m  Kanalleitung KG 2000 
   324 qm  Betonsteinpflaster
   270 qm  Betonsteinpflaster H-Verbund
   457 qm  Rasengittersteine
     39 qm  Natursteinpflaster
1.058 qm  Rasenflächen
   355 qm  Pflanzflächen
     14 Stück  Spielgeräte
      5  Stück  Mastleuchten
      2 Stück  Gerätehäuschen
      2 Stück  Doppel-Markisen, elektrisch
      6 Stück  Hochbeete aus Metall
    28 m  Natursteinquader
  177 m  Stabgitterzaun
    51  m  Spielzaun aus Holz

Baubeginn: 
Spätestens 12 Werktage nach Zugang Auftragsschreiben
Bauende: 
In der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen 
Fertigstellungsfrist.  

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ever-
gabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister  

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebene Leis-
tung nach öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.

Ausschreibung:
Rahmenvertrag Bauhilfsstoffe (AZ: L458/24)

Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 

auffordernden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- 
und Beschaffungszentrum, 19/2, Viktoriastraße 15, 
44122 Dortmund.  

Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag erteilenden 
Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszent-
rum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die Ange-
bote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: 
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarktplatz 
Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die 
Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen er-
forderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein unein-
geschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen 
Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich
unter: www.evergabe.nrw.de
b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach der 

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote ein-

zureichen sind: Angebote sind ausschließlich elektro-
nisch einzureichen.

d) Art und Umfang der Leistung: Die zu erbringende 
Leistung umfasst die stadtweite Lieferung von diver-
sen Baustoffen gemäß Leistungsbeschreibung.

e) Ort der Leistungserbringung: Dortmund.
f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: Es erfolgt 

eine losweise Vergabe:

 Los 1: Fugenband und Haftkleber
 Los 2: Zement, Beton, Schnellbinder, Mörtel

g) Zulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote 
sind nicht zugelassen.

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: 
siehe Vergabeunterlagen. 

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können: Elektronische Bereitstellung auf dem 
Vergabemarktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
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genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und herunterge-
laden und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.)

j) Angebotsfrist: 06.08.2024, 20:00 Uhr Bindefrist: 
20.09.2024

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine.
l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der 

Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Ver-
gabeunterlagen; VOL/B

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzulegen-
de Unterlagen, die für die Beurteilung der Eignung 
des Bewerbers oder Bieters verlangt werden: Nach 
gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle 
sind vom Bieter Angaben zu machen und Erklärun-
gen abzugeben. Die Aufforderung durch die Ver-
gabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per Brief, Fax oder 
E-Mail an die Vergabestelle gesandt werden:
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung)

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der 
besonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten drei 
Geschäftsjahre.

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber.

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufs-
register, z.B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens.

 Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren 
ist zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann.

 Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Kran-kenkasse). Kopien der verlang-
ten Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses 
gilt auch, wenn das Origi-nal den Vermerk „Nur 
im Original oder als beglau-bigte Kopie“ trägt.

 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle 
der verlangten Unterlagen und Angaben den 
Namen und das Ordnungsmerkmal angeben, 
unter der sie bei einer Präqualifizierungsstelle 
eingetragen sind.

 Zusätzliche Angaben:
 Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 

Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von 
Kor-ruption in der öffentlichen Verwaltung“ 
vom 26.04.2005 - IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 
gebunden.

 Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer 
Auf-tragssumme von 30.000,00 € für den Bie-
ter, der den Zuschlag erhalten soll, den Nach-
unternehmer und den Verleiher von Arbeitskräf-
ten einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister 
beim Bundeskartellamt anfordern.

 Subunternehmer:
 Bei der Beauftragung von Subunternehmen 

oder der sonstigen Einschaltung Dritter können 
sich die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungs-
fähigkeit und Fachkunde auch dieser Unter-
nehmen bedienen. Bei Angebotsabgabe in 
Verbindung mit einem Subunternehmer ist eine 
Verpflichtungserklärung über das Bereitstellen 
entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bie-
tern anzugeben, in welcher Höhe sie beabsichti-
gen, Leistungen an Subunternehmen zu verge-
ben.

 Bietergemeinschaften:
 Die Anforderungen an Bietergemeinschaften 

sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen 

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Vergabe-
unterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen: Der 
Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos

o) Angabe der Zuschlagskriterien: niedrigster Preis

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister
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